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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X keine Auswirkungen (o)
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Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:
(Bitte eintragen)

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:
Kostenart: 4nnnnn Bezeichnung:

5nnnnn Bezeichnung:
Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024

Ertrag (-) 4nnnnn
Aufwand (+) 5nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Auftrag: Bezeichnung:
Kostenstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrertrag (-) 4nnnnn
Minderaufwand 
(+)

5nnnnn

1.2 Investive Maßnahme in Euro
Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:
Finanzposition: 6nnnnn Bezeichnung:

Bezeichnung:
Finanzposition
(Bitte überschreiben)

Gesamt 2020 2021 2022 2023 2024

Einzahlung (-)
6nnnnn
Auszahlung (+)
7nnnnn
Eigenanteil

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan: Bezeichnung:
Finanzstelle: Bezeichnung:

Kostenart Bezeichnung 2020 2021
Mehrein- zahlung 
(-)

6nnnnn



Drucksachennummer:
TEXT DER MITTEILUNG 0642/2024

Datum:Teil 2  Seite 3
28.06.2024

Minderaus-
zahlung (+)

7nnnnn

 

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.
Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert 
werden. 

1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro
Maßnahmen-Nr.:
Kompensation Erläuterung:
Kompensation HSP (Betrag):
Auftrag:
Kostenstelle:
Kostenart: 4/5nnnnn

Kostenart 2020 2021 2022 2023 2024
Verschlechterung 
(-) / Verbesserung 
(+)

4/5nnnnn

2. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Passiva:
(Bitte eintragen)

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil 
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr
c) sonstige Betriebskosten je Jahr
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)
e) personelle Folgekosten je Jahr
Zwischensumme
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

 
4. Steuerliche Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig. 

Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen:
Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art 
(BgA).
Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA.
Der potentielle Gewinn des BgA ist

körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %).
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kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %).
gewerbesteuerpflichtig (18,2 %).

Bemerkungen:
(Bitte eintragen)

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl) Stelle (n) nach BVL-Gruppe (Gruppe) sind im 
Stellenplan

(Jahr) einzurichten.

(Anzahl) üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe (Gruppe) sind befristet 
bis:

(Datum) anzuerkennen.

6. Rechtscharakter
Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vertragliche Bindung
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
Ohne Bindung

gez. gez.
(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion) (Name Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:
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Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



/11
Frau
Karin Sieling
Margaretenstr. 21
58089 Hagen

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen. Datum

32/03, 24.06.2024

Eingang
Vorstandsbereich 4

26Juni 2fl2

0 HAGEN
Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Bereich Ordnungsbehördliche Aufgaben,

Böhmerstr, 1.58095 Hagen

Auskunft erteilt

Herr Bornfelder, Zimmer 204
Tel (02331) 207 4859
Fax (02331) 207 2747
E-Mail ordnungsamtstadt-hagen.de

$/.

Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am 11.06.2024 - Anfrage gem. §18 GeschO des Rates -
hier: Grünbewuchs Gehwege Eckeseyer Straße

Sehr geehrte Frau Sieling,

in o.g. Sitzung der Bezirksvertretung Mitte baten Sie um Prüfung, ob der Grünbewuchs auf bei-
den Gehwegseiten auf der Eckeseyer Straße, beginnend vom Bauhaus bis hoch zur Bahnhofs-
hinterfahrung. entfernt werden kann bzw. die privaten Eigentümer aufgefordert werden können,
dort den Grünbewuchs zu entfernen.

Zunächst vielen Dank für Ihren Hinweis.

Mit der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in
der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 1 5.07.2011 in der Fassung des
XXV. Nachtrages vom 20. Dezember 2023 wurden die Reinigungs- und Winterdienstpflichten auf
die Grundstückseigentümer übertragen.

Voraussetzung für eine wirksame Übertragung dieser Pflichten ist, dass die Grundstücke unmittel-
bar an den öffentlichen Raum angrenzen und erschlossen sind.
Letzteres trifft auf einen großen Teil der Eckeseyer Str. in diesem Bereich nicht zu, da die Grund-
stücke aufgrund fehlender tatsächlicher bzw. rechtlicher Zugangsmöglichkeit nicht als erschlossen
i.S.d. Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) bzw. der Straßenreini-
gungssatzung der Stadt Hagen gelten.

Sofern hier durch den Stadtordnungsdienst störender Grünbewuchs auf den Gehwegen festgestellt
worden ist, wurden in Ermangelung einer wirksamen Übertragung der Reinigungspflichten der Wirt-
schaftsbetrieb Hagen bzw. der Hagener Entsorgungsbetrieb gebeten, die Reinigung der Gehwege
durchzuführen.

STADT HAGEN
Stadt der PernUniversital

Onefadresse Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse Rathausstr. 11. 58095 Hagen

Veronftung: 02331.207-5000

Spar1asse an Volme und Ruhr IBLZ 450 500 Olt
Kto .Nr. 10000 444

BAR DE23 450500010100000444
BIC WLADE3HXXX
weitere Banken unter

www hagen deibankverbrnun gen

Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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Diese Arbeiten wurden in der 25. Kalenderwoche durchgeführt und abgeschlossen.

Unabhängig von der Frage der Reinigungspflicht der Gehwege ist der von den Grundstücken der
Anlieger*innen auf die Gehwege wachsende und störende Bewuchs ebenfalls inzwischen von die-
sen nach Aufforderung durch den Stadtordnungsdienst soweit zurückgeschnitten worden, dass
dieser keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt.

In ?{ertretung/ )
Dr. Andr Erpenbach
Beigeordneter
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ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
60        Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Beteiligt:

Betreff:
Sanierung von Bustrassen/Busspuren im Innenstadtbereich: Sparkassenkarree 
(Körnerstraße bis Kreisverkehr Badstraße) im Jahr 2025, Elberfelder Straße/Karl-
Marx-Straße (Konkordiastraße bis Bahnhofstraße) im Jahr 2026, Holzmüllerstraße 
bis Einmündung Rathausstraße im Jahr 2027

Beratungsfolge:
03.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
11.09.2024 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität
19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis
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Begründung

Im Laufe der Zeit sind die Pflasterflächen aufgrund der hohen Verkehrsbelastung 
abgesackt, wodurch bis zu 10 cm hohe, scharfe Kanten zwischen Pflasterflächen 
und Betonfahrbahn entstanden sind (z.B. an den Haltestellen Sparkassenkarree und 
Innenstadt). Zudem haben sich Spurrillen gebildet, sodass die Fahrbahn teilweise 
einer Wellenbahn ähnelt (Bustrasse Elberfelder Straße). Dies stellt eine Gefahr für 
Fußgänger und Radfahrer dar. Außerdem beklagt die Hagener Straßenbahn 
vermehrte Reifenschäden aufgrund der scharfen Kanten.

Zur Verkehrssicherung beseitigt der WBH die Höhenunterschiede regelmäßig mit 
bituminösen Anrampungen, die jedoch aufgrund der hohen Belastung nur eine 
begrenzte Haltbarkeit aufweisen.

Mehrere Begehungen und Begutachtungen der betroffenen Bereiche durch die 
Bauverwaltung, den WBH und Verkehrsplaner haben ergeben, dass eine 
Erneuerung der Pflasterfahrbahnen den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird. Der WBH weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Pflasterbauweise nicht mehr 
den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 
12) entspricht. Eine Fahrspur in Pflasterbauweise ist laut RStO 12 nur bis zur 
Belastungsklasse 3.2 (65-130 Busse/Tag) geeignet. Laut der Hagener Straßenbahn 
verkehren jedoch täglich insgesamt 2.523 Busse in den betroffenen Bereichen (948 
Fahrten auf der Elberfelder Straße, 769 Fahrten auf der Körnerstraße und 806 
Fahrten auf der Holzmüllerstraße).

Eine Sanierung der Fahrspuren in Pflasterbauweise ist daher nicht mehr zu 
priorisieren. Stattdessen werden die vorhandenen Pflasterfahrspuren sowie die 
angrenzenden Oberflächenentwässerungseinrichtungen aufgenommen und durch 
Betonfahrspuren gemäß RStO 2012 ersetzt. Die 
Oberflächenentwässerungseinrichtungen werden erneuert. Die Gestaltung der 
zukünftigen Fahrbahnen könnte entweder texturiert, analog zum ZOB, oder mittels 
Strukturmatrizen (z.B. einem Pflaster) erfolgen. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit die Betonfahrbahn einzufärben. 

Die Sanierung der zentralen Bushaltestelle Sparkassenkarree im Bereich der 
Körnerstraße bis zum Kreisverkehr Badstraße ist für das Jahr 2025 vorgesehen, die 
Mittel sind bereits eingeplant. Für die Sanierung der Busspuren im Bereich der 
Elberfelder Straße/Karl-Marx-Straße von der Konkordiastraße bis zur Bahnhofstraße 
im Jahr 2026 und im Bereich der Holzmüllerstraße bis zur Einmündung 
Rathausstraße im Jahr 2027 müssen die Mittel im Haushalt 2026/2027 investiv 
eingeplant werden.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x sind nicht betroffen
sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

positive Auswirkungen (+)
x keine Auswirkungen (o)

negative Auswirkungen (-)

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Rechtscharakter
Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

x Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vertragliche Bindung
Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
Ohne Bindung
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gez. gez.
OB Erik O. Schulz Martina Soddemann

Beigeordnete
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
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Projekt Elmenhorststraße 



Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße

9



Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße
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Projekt Elmenhorststraße

15



 
      WIRTSCHAFTSBETRIEB HAGEN  WBH  POSTFACH  4249  58042  HAGEN   ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN 

 
BRIEFADRESSE: Vorstand KONTO DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES HAGEN  
POSTFACH 4249  58042 HAGEN                                             Henning Keune  (Sprecher) SPARKASSE HAGEN, BLZ 450 500 01 
PAKETADRESSE:                                                                              Hans-Joachim Bihs KONTO-NR. 100 129 927 
EILPER STR. 132-136  58091 HAGEN                                              BIC: WELADE3HXXX    IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27  
www.wbh-hagen.de 

  Fachbereich 

Strategische Planung und Koordination 

Vorlage 0642/2024  Gebäude 

Verwaltungsgebäude „A“ 

  Anschrift 

Eilper Str. 132-136, 58091 Hagen 

  Auskunft erteilt 

Herr Goertz, Gebäude F,  Zimmer DG.08  

  eMail 

ugoertz@wbh-hagen.de 

  Telefon 

(02331)3677-124 

 Vermittlung 

 (02331)207-0 

 Telefax 

(02331)36775996 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

 WBH/S12          26.08.2024 

 
 
Informationspflicht zum Umgang mit städtischen Bäumen 
hier: Mitteilung des Wirtschaftsbetriebes Hagen WBH für die Bezirksvertretungen, den 
Naturschutzbeirat sowie den Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität Vorlage 
0150/2022 aus der Sitzung UKM/02/2022 wird die Verwaltung beauftragt, künftig transparent 
und unaufgefordert im Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität eine Mitteilung zu 
machen, wenn Baumfällungen oder erhebliche Rückschnitte anstehen, ohne dass dem ein 
Rats- oder Ausschussbeteiligung vorhergeht. Sind Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgrund 
von Gefahr im Verzug notwendig, kann die Mitteilung in der auf die Maßnahme folgenden 
Sitzung des UKM nachgeholt werden. 
 
Es ist gem. §39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG verboten, Bäume außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebs-Plantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen in der Zeit vom 1. März bis 
zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Der Wirt-
schaftsbetrieb Hagen AöR bewertet bei allen Maßnahmen an Bäumen innerhalb des Ver-
botszeitraums, wann und unter welchen Umständen sich eine Gefahr verwirklichen könnte.  
 
Ist ein unverzügliches Handeln zur Abwendung von Personen- oder Sachschäden erforder-
lich, erfolgt die Mitteilung in der folgenden Sitzung des UKM. Maßnahmen die bereits ausge-
führt worden sind, werden durch ein Ja in der Spalte "Durchführung der Maßnahmen an 
Bäumen der Stadt Hagen im Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG" kenntlich 
gemacht. Von den Maßnahmen liegt zwecks Überprüfung durch die Untere Naturschutzbe-
hörde und des UKM eine Fotodokumentation vor.  
 
Maßnahmen die mit einem Nein in der vorgenannten Spalte ausgewiesen werden, werden im 
Zeitraum vom 1.10. bis zum 1. März ausgeführt. Ein genauer Ausführungstermin kann bei 



der Vielzahl von Maßnahmen und Verzögerungen nicht benannt werden. Gleiches gilt für 
behördlich angeordnete Maßnahmen. 
Hier wird in der Spalte "Mangel" die Anordnung begründet. 
 
Wir hoffen Ihnen hiermit plausibel die Verfahrensweise des Wirtschaftsbetriebes Hagen WBH 
im Umgang mit städtischen Bäumen bzgl. Fällungen erläutert zu haben. 
 
 

Bei Rückfragen hierzu stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Hans-Joachim Bihs 

Vorstand 
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